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Ausführungsbestimmungen für 
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 

 
 

Was muss darin enthalten sein? 
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Vorwort 
 
 
Die Ausführungsbestimmungen für Feuerwehrpläne haben Gültigkeit für die Stadt Villingen-
Schwenningen. Diese Vorgaben basieren auf der DIN 14095.  
 
Bei allen Ausschreibungen bzw. Vergaben von Aufträgen zur Erstellung von Feuerwehrplä-
nen sind diese Bestimmungen zu beachten und können zum Vertragsbestandteil gemacht 
werden. 
 
Im Feuerwehrplan müssen alle Angaben, die für einen Feuerwehreinsatz notwendig sind, 
enthalten sein. Sie ermöglichen eine präventive Einsatzplanung, das sichere Auffinden des 
Objektes sowie eine gute Orientierung auf dem Gelände und in Gebäuden. Zudem beein-
flussen die Details, wie z. B. die Darstellung der Brandabschnitte, die Planung des Einsatz-
verlaufes im Brandfalle wesentlich. 
Um dies zu gewährleisten sind die Pläne ï insbesondere nach Umbauten und Nutzungsän-
derungen ï zu aktualisieren. 
 
Der Feuerwehrplan ist bei Veränderung am Objekt oder in der Nutzung sofort zu aktualisie-
ren. 
Er ist in regelmäßigen Abständen, mindestens alle 2 Jahre zu überprüfen und erforderlichen-
falls zu überarbeiten. 
 
Es sind Ansprechpartner zu benennen, die im Einsatzfalle der Feuerwehr mit betrieblichen 
Informationen zu Verfügung stehen. 
 
Rechtsgrundlagen 

- Landesbauordnung (z. B. § 38) 
- VwV Brandverhütungsschau 
- Sonderbauvorschriften wie z. B. Industriebaurichtlinie, Versammlungsstättenver-

ordnung usw. 
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1. Allgemeine Vorgaben 
 

1.1. Format 
 
Pläne 
  - Übersichts- und Lagepläne 
    Detailpläne/Geschosspläne   DIN A 3 Querformat 
 
Textteile, Beschreibungen, Legenden  DIN A4 Hochformat 
 
Die einzelnen Seiten sind durch eine Laminierung zu schützen. 

 
1.2. Maßstab/Raster 

 
Der Maßstab ist so zu wählen, dass die Darstellung formatfüllend ist. 
Die Feuerwehrpläne müssen mit einem Raster von 10 m versehen werden. 
Für Übersichts- und Umgebungspläne darf ein Raster von 20 m oder 50 m verwendet 
werden. 
Rasterlinien sind im Bereich von Straßen, Gebäuden und Geschossen zu unterbre-
chen. 

 
 
1.3. Farbige Darstellung 

 
Die nachfolgenden Farben sind zu verwenden: 

 Signalgelb (RAL 1003)  = nicht befahrbare Flächen 

 Signalgrau (RAL 7004)  = befahrbare Flächen nach  
        DIN 14090 

 Signalblau (RAL 5005)  = Löschwasser (Behälter und 
        offene Entnahmestellen) 

 Signalrot (RAL 3001)  =  Räume/Flächen mit  
       besonderen Gefahren 

Brandwände 

 Weißgrün (RAL 6019)  = horizontale Rettungswege 
       (Flure) 

 Verkehrsgrün (RAL 6024)  = vertikale Rettungswege 
       Treppenräume Symbole 
 
 
Graphische Symbole sind nach DIN 14034-6 und GUV-V A 8 darzustellen: 
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Photovoltaikanlagen 
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1.4. Nordpfeil  
 
In allen Plänen ist deutlich die Himmelsrichtung durch einen Nordpfeil darzustellen.  

 
1.5. Ausrichtung der Pläne 

 
Die Pläne sind so auszurichten, dass die Hauptzufahrt/ 
Hauptzugang am unteren Ende des Randes liegt. 

 
1.6. Kennzeichnung der Geschosse 

 
Die Anzahl der Geschosse ist mit einer Buchstaben-/Zahlenkombination anzugeben. 
Die Lage zum Erdgeschoss muss erkennbar sein. 

 
1.7. Brandwände 

 
Brandwände sind durch breite, rote Volllinien zu kennzeichnen und mit dem Symbol 
nach DIN 14034-6 zu kennzeichnen. 

 
1.8. Plan-Nummern/Schriftfelder 

 
In der oberen rechten Ecke ist die Plan-Nummer sowie die Seitenzahl auf jede Seite 
einzutragen. 
In der rechten unteren Ecke ist das Schriftfeld für die Benennung des Objektes, Er-
stellungsdatum und Änderungsvermerke vorzusehen. 

 
1.9. Abstimmung der Planunterlagen 

 
Die Pläne sind nach diesen Ausführungsbestimmungen und der DIN 14095 zu fertigen 
und ein Plansatz als Entwurf dem Leiter der Feuerwehr zur Freigabe einzureichen. 
Bei Fragen im Vorfeld sind diese abzustimmen. 
Erst nach Freigabe können die Pläne endgültig fertig gestellt werden. 
 
Stadt Villingen-Schwenningen 
Bürgeramt  
ïFeuerwehr und Zivilschutz-  
Frau Körner 
Telefon: 07721/82-1124 
E-Mail: ilona.koerner@villingen-schwenningen.de 

 
1.10. Art und Anzahl der Ausfertigungen 

 
1. Ausfertigung   Betreiber/Eigentümer 
2. Ausfertigung (laminiert) in DIN 4 Ordner 
     örtliche Feuerwehr/Einsatzabteilung 
3. Ausfertigung   Integrierte Leitstelle 
4. Ausfertigung   Kreisbrandmeister 
5. Ausfertigung   Baurechtsbehörde 
6. Ausfertigung   Bürgeramt, Abt. Feuerwehr (im pdf-Format) 
 
Die Fertigungen 2 - 6 sind der Stadt Villingen-Schwenningen, Bürgeramt, Abt. Feuer-
wehr und Zivilschutz, auszuhändigen. Von dort erfolgt die weitere Verteilung.  

 
2. Musterplan/Planinhalte 

 
Auf den nachfolgenden Seiten ist der Aufbau eines Feuerwehrplanes für die Stadt Villin-
gen-Schwenningen beschrieben. 

mailto:ilona.koerner@villingen-schwenningen.de
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Feuerwehrplan 
nach DIN 14 095  

 
 
 

 
 
 

Objekt 
 
 

Plan-Nummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M u s t e r f i r m a 

 

Musterstr. 10 
 

78 000 Musterstadt 
 

Tel. : 
 

Fax: 
 

 Nutzung: 
 

Plan-Nummer:  
Seite 1 
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Plan-Nummer:  
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1.0 Allgemeine Objektinformation 
 

Diese Angaben dienen der Feuerwehr zur schnellen Information und Übersicht über das 
Objekt, dessen Nutzung, Besonderheiten und baulichen Beschaffenheit. 
Die auf den nachfolgenden Seiten geforderten Angaben sind entsprechend zu ergänzen 
und deren Lage anzugeben. Hier ein Beispiel: 

 

Plan-Nummer:  
Seite 3 
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2.0 Ansprechpartner/Verantwortliche 
 

2.1 des Betriebes 
 

Funktion Name  (          tags (         nachts 

Geschäftsführer 
 
 

    

Vertreter 
 
 

   

Betriebsleiter 
 
 

    

Brandschutzbeauftragte 
 
 

     

 
Bei Einsätzen ist es erforderlich, dass ein Ansprechpartner als Verantwortlicher 
des Betriebes sich vor Ort einfindet. Dazu wird die Liste in der Reihenfolge der 
Nennung abgearbeitet. Wir bitten Sie, diesen Sachverhalt bei der Nennung, ins-
besondere auch für Einsätze in der Nacht, zu berücksichtigen. 

 
 

2.2 der Versorgungsunternehmen 
 

Funktion Anschrift Telefon   ( 

Klärwerk, Störungsdienst  Klärwerk Villingen 
 Klärwerk Deißlingen 
 nachts über SVS:  

 07721/82-2700 
 07425/33770 
 07721/4050-4444 

   

Schornsteinfeger   

Plan-Nummer:  
Seite 5 
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2.3 der Handwerker  
 

Handwerksart Adresse Telefon   ( 

Elektroinstallation   

   

Gasinstallation   

   

Wasserinstallation   

   

Heizungsinstallation 
 
 

  

   

Sondermüllbeseitigung 
 
 

  

   

Zwischenlager für Sondermüll 
 

    

 
 

2.4 für Gefahrgut 
 

Einrichtungen Vergiftungsnotruf Telefon     ( 

- Freiburg 
 
0761/19240 
 

- Berlin 
 
030/19240  
 

Einrichtungen für Gefahrgutauskünfte Telefon     ( 

TUIS-Informationsdienst        BASF 0621/6043333 

TUIS-Informationsdienst        InfraServ 069/3056418 

Informationsstelle für gefährliche Güter 
der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg 

0721/666333 
0721/6663196 (FAX) 

 

Plan-Nummer:  
Seite 6 
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3.0 Behörden 
 
 

Behörde Anschrift Telefon      ( 

 
Bürgermeisteramt 

 
Bürgermeister 
 

 
07721/82-2000 

Bürgeramt 07721/82-1400 

   

Landratsamt Brand- u. KatS 
Herr Pfeffinger 07721/913-7155 

Kreisbrandmeister 
Herr Bau 07721/913-7145 

Rufbereitschaft nach Dienstende über 
Integrierte Leitstelle 

Amt für Wasser- und 
Bodenschutz 

07721/913-7649 

Gewerbeaufsichtsamt 07721/913-7640 

Baurechts- und  
Naturschutzamt 

07721/913-7602 (Baurecht) 
           913-7609 (Naturschutz) 

Integrierte Leitstelle 
Schwarzwald-Baar-Kreis 

07721/991580 
Notruf 112 

   

Chemische Landesuntersuchungsanstalt Freiburg, 
nach Dienstende über Landespolizeidirektion Freiburg 
0761/882-3333 

0761/8855-0 
0761/8855-100 Fax 

   

Regierungspräsidium Freiburg Referat 14 F 0761/208-4902 

Bezirksbrandmeister 0761/208-4910 

Bereitschaftsdienst nach Dienstende über Lan-
despolizeidirektion Freiburg 0761/882-3333 

 

Plan-Nummer:  
Seite 7 
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4.0  Feuerwehrpläne 
 
 
4.1 Ortsplan  (Auszug aus einem Stadt-/Ortsplan) 
 

ü Maßstabsanzeige 

ü Nordpfeil 

ü Gefahrengebiet einteilen in zwei Gefahrenzonen (Mittelpunkt Objekt): 
 

a) innere Gefahrenzone 1.000 m Durchmesser um den Betrieb 

b) äußere Gefahrenzone 2.000 m Durchmesser um den Betrieb 

c) Gefahrengebiet, in nördlicher Richtung beginnend, einzuteilen in zwölf Sekto-
ren 

 

Beispiel nicht maßstäblich 

Plan-Nummer:  
Seite 8 
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4.2 Übersichtsplan (Inhalt) 
 

- Lage der Gebäude, Anlagen- und Lagerflächen 

Gebäudenutzung, Gebäudebezeichnung, 

angrenzende und benachbarte Straßen mit Straßennamen 

- Hauptzugänge 

- Anzahl der Geschosse 

- Darstellung der Nachbarschaft und deren Nutzung 

- Anbindung der Grundstücke an die öffentliche Verkehrsfläche 

- Zufahrten einschließlich Absperrungen/Einfriedungen 

Straßen und Wege auf dem Grundstück 

Aufstellflächen Feuerwehr nach DIN 14090 

- Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Behälter, offene Gewässer) mit zur Ver-

fügung stehender Menge 

Hydranten sind in Lage und Nennweite (z. B. H 100) einzutragen 

- Lage der Hauptabsperreinrichtungen für Wasser, Gas, Strom, freiliegende Rohr-

leitugen (Rohrbrücken) 

- Lage Transformatoren und Übergabestationen, elektrische Freileitungen 

- nicht befahrbare Flächen 

- Brandwände 

- Standort der Brandmeldezentrale und Blitzleuchten, ggf. Feuerwehrbedienfeld, 

Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-Schlüsseldepot, Freischaltelement 

- Einspeisemöglichkeiten für Löschmittel in Steigleitungen und Löschanlagen 

- festgelegte Sammelstellen 

- besondere Gefahrenbereiche 

- Löschwasserrückhaltung 

 

Plan-Nummer:  
Seite 9 



Blatt 17 von 26 

 Beispiel 
 

 
 
 
 

Plan-Nummer:  
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4.3  Geschosspläne 
 
Es ist je Geschoss ein Plan anzufertigen. 
Jeder Plan muss eine Legende zur Erläuterung der jeweiligen Darstellungen, unten 
rechts einen Plankopf, ein Gebäudeschnitt und eine Objektübersicht unten links enthal-
ten. 
 
Inhalt: 
- Bezeichnung der Geschosse 

- Bezeichnung der Raumnutzung 

- Brandwände/raumabschließende Wände 

- Feuer- und Rauchschutzabschlüsse (Türe und Tore mit Brandschutzanforderun-

gen) 

- Öffnungen ohne Feuerschutzabschlüsse 

- Zu- und Ausgänge 

- Treppenräume, Treppen und deren Laufrichtung 

- Besondere Angriffswege und Rettungswege (z.B. Rettungstunnel) 

- Feuerwehraufzüge, Aufzüge, Förderanlagen 

- nicht begehbare Flächen (z. B. Dächer) 

- Bedienstellen (RWA usw.) für die Feuerwehr 

- Steigleitungen (nass und/oder trocken) 

- ortsfeste und teilbewegliche Löschanlagen mit Angaben zur Art und Menge der 

Löschmittel sowie zur Lage und Zentrale (z.B. Sprinklerzentrale) 

- Warnhinweise auf Räume und Bereiche, in denen z.B. bestimmte Löschmittel nicht 

eingesetzt werden dürfen 

- Standorte und Mengen von Druckgas- und Druckbehältern 

- Standort, Art und Menge von gefährlichen Stoffen 

- Haustechnische Anlagen für Heizung, Lüftung, Energieversorgung sowie elektri-

sche Betriebsräume 

- Absperreinrichtungen für Gas, Wasser, Strom sowie Rohstoff- und Produktenför-

derung im Gebäude 

 

Plan-Nummer:  
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4.4 Detailpläne 
 
Für Bereiche die stark untergliedert sind, oder in denen besondere betriebliche Anla-
gen oder Gefahrenpunkte vorhanden sind, können Detailpläne gefordert werden. 
Detailpläne können auch Horizontal- und Vertikalschnitte darstellen. 
 

4.5 Abwasserpläne 
 
Für bauliche Anlagen, bei denen baurechtlich eine Löschwasserrückhaltung gefordert 
ist, muss ein Abwasserplan erstellt werden. 
Der Abwasserplan enthält alle wesentlichen Angaben über die der Löschwasserrück-
haltung dienenden Anlagen und Einrichtungen, z.B. Abwasserkanäle auf dem Grund-
stück sowie Zuflüsse in das öffentliche Abwassernetz bzw. Vorfluter, Rückhaltebecken 
und Absperrmöglichkeiten. Die zu verwendenden Farben und graphischen Symbole 
müssen der DIN 14034-6 entsprechen. 
 
Weiter können auf Forderung der Feuerwehr auch sonst in besonderen Fällen Abwas-
serpläne gefordert werden. 
 
Die Notwendigkeit dieser Pläne ist mit der Feuerwehr im Vorfeld abzusprechen. 
 

 

Plan-Nummer:  
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